
 
 
 
 
  

 

 
 
 
(30.11.2012)  Hinweise zur Medizinhygiene-Verordnung 
 
Die neue Bayerische Medizinhygieneverordnung (MedHygV i.d.F. vom 01.09.2012) gilt 
u.a. für alle Arztpraxen, in denen invasive Eingriffe vorgenommen werden. Da bereits In-
jektionen oder Blutentnahmen hierunter fallen, ist praktisch jede niedergelassene Arztpra-
xis betroffen. Der Wortlaut der aktuellen MedHygV ist auf dieser Homepage beim Link 
Meldungen – Gesundheitsamt zum Einsehen und Download eingestellt; relevant für Arzt-
praxen sind  besonders  § 2 und  § 3. 
 
Wesentliche Pflicht ist die Erstellung eines Hygieneplanes für die Praxis, in dem die we-
sentlichen Abläufe in der Praxishygiene festgelegt werden. 
Aktuelle Informationen zur Sicherstellung der gebotenen Infektionsprävention („Stand der 
medizinischen Wissenschaft“) finden Sie auf den Webseiten des Robert-Koch-Institutes 
(www.rki.de) bei Infektionsschutz - Empfehlungen der Kommission für Krankenhaus-
hygiene und Infektionsprävention. 
 
Routinemäßige Überwachung der Praxen wird das Gesundheitsamt nicht durchführen. 
Wir vertrauen darauf, dass Sie die infektionshygienischen Schutzmaßnahmen in eigener 
Verantwortung planen, aktualisieren und durchführen. Nur wenn Hinweise auf hygienische 
Missstände vorliegen, kann es zu einer anlassbezogenen Kontrolle kommen. 
 
Aus einem solchen Anlass weisen wir an dieser Stelle auf die Regeln zur Entsorgung 
kontaminierter Spritzen, Kanülen, Skalpelle o.ä. hin:  
Aus infektionspräventiver Sicht sind benutzte scharfe bzw. spitze Utensilien unmittelbar 
am Ort ihres Anfalles in durchstich- oder bruchsicheren, verschließbaren Behältern (z.B. 
Plastikbox) abzuwerfen und nur so gesichert über den Hausmüll zu entsorgen.  
Falls Patienten sich Injektionen selbst spritzen, weisen Sie bitte darauf hin, dass diese 
Schutzmaßnahmen auch im Privatbereich eingehalten werden müssen. Behälter können 
von Patienten in der Apotheke bezogen werden. Es darf nicht vorkommen, dass offene 
Kanülen o.ä. in Plastiksäcken des Hausmülls andere Personen gefährden, weder im Pra-
xisabfall noch im privaten Müll. 


